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Vorwort 

Die vorliegende Abhandlung hat im Sommersemester 1997 der Juristischen 
Fakultät der Universität Augsburg als Dissertation vorgelegen. Sie berücksich-
tigt die Literatur und Rechtsprechung bis einschließlich April 1997. 

Von den vorangehenden Informationen einmal abgesehen, stellte sich mir 
vor dem Abfassen der vorliegenden Abhandlung häufig die Frage nach Sinn 
und Zweck eines Vorwortes1. Lesen sich die immer gleichen Danksagungen 
nicht wie Floskeln und Höflichkeitsadressen? Die Erstellung dieser Arbeit be-
lehrte mich in dieser Hinsicht eines besseren: Dissertationen schreiben sich 
nicht von alleine und - für das Vorwort viel bedeutsamer - sie entstehen auch 
nicht in einem sozialen Vakuum. Für das Bild des auf sich gestellten Einzel-
kämpfers besteht - und dafür dienen Vorworte als Beleg - in aller Regel kein 
Anlaß. 

Dieses Bild verliert für den mit der Erstellung einer solchen Arbeit konfron-
tierten ohnehin schnell seinen etwa vermuteten romantisch-heroischen Charak-
ter. Schon Themenwahl und -eingrenzung bergen Tücken. Fragen arbeitstechni-
scher, konzeptioneller und stilistischer Art stürzen ebenso auf den Doktoranden 
ein wie sich die mit Fortschreiten der Arbeit zunehmende Unsicherheit über das 
fachliche Niveau der eigenen Ausführungen zur Belastung auswächst. Sach-
kundiger Rat, externe Kontrolle und Gedankenaustausch mit kompetenten Ge-
sprächspartnern wird daher bald schon sehnlichst herbeigewünscht. Dies be-
schleunigt nicht nur den Arbeitsprozeß, sondern zwingt zur ständigen Überprü-
fung und Verbesserung der entwickelten Gedanken. 

Ich hatte das Glück, in fast allen Entstehungsphasen der vorliegenden Arbeit, 
die nötige Unterstützung von außen zu erfahren.  Daraus erwächst nicht nur die 
Verpflichtung, sondern auch das Bedürfnis,  die betreffenden  Personen und ih-
ren Beitrag an dieser Stelle zu nennen. 

Zuförderst  zu danken habe ich Herrn Prof.  Dr. Wolfgang Jakob. Das Thema 
der Arbeit hat sich unmittelbar aus meiner Tätigkeit als Assistent am Lehrstuhl 
entwickelt. Sowohl das Arbeitsklima am Lehrstuhl als auch die in der engen Zu-
sammenarbeit mit Herrn Prof.  Jakob gewonnenen steuerrechtlichen Kenntnisse 

1 Eine Theorie zum Vor-, Zwischen- und Nachwort findet sich bei Herzog,  Roman, 
Zwischenwort, in: Umbach ua (Hrsg.), Das wahre Verfassungsrecht  - Zwischen Lust 
und Leistung, Gedächtnisschrift  für F. G. Nagelmann, 1984, 299 ff. 
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und Erfahrungen sind der Bearbeitung zugute gekommen. Dank des weiteren an 
Herrn Prof.  Dr. Klaus Offerhaus,  Präsident des Bundesfinanzhofs,  für die zügi-
ge Erstellung des Zweitgutachtens und seine darüber hinausgehenden hilfrei-
chen Verbesserungsvorschläge, die weit über das zu erwartende Engagement 
hinausreichten. 

Mein besonderer Dank gilt zudem Herrn Oberregierungsrat  Thomas Eisgru-
ber, der neben seiner immensen übrigen Arbeitsbelastung den Entstehungspro-
zeß der vorliegenden Arbeit über weite Strecken kritisch und überaus fachkun-
dig begleitet hat. Ich verdanke ihm viele hilfreiche Hinweise zur Bearbeitung 
des Themas. Danken möchte ich auch meinen Kollegen, Herrn Dr. Andreas 
Voßkuhle, der in häufigen und langen Gesprächen in allen nicht-
steuerrechtlichen Fragen freundschaftlich  mit Rat und Tat zur Seite stand, sowie 
Herrn Dr. Wolfgang Kahl, der mir den jederzeitigen Zugriff  auf seinen Litera-
turfundus ermöglichte und ebenfalls immer gesprächsbereit war. Für die EDV-
Betreuung gilt mein besonderer Dank Herrn Martin Popp. 

Dank auch den Herausgebern, Herrn Prof.  Dr. Joachim Lang und Prof.  Dr. 
Jens Peter Meincke, für die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe. 

Nicht zuletzt habe ich meiner Frau, Isabel Wildfeuer,  zu danken, und dies 
nicht nur für die partiell übernommenen Korrekturarbeiten.  Von einer Doktor-
arbeit wird man nicht nur zeitlich sondern auch innerlich stark beansprucht. 
Teile dieser Arbeit sind im gemeinsamen Urlaub in Südafrika entstanden. Die 
Wochenend- und Nachtsitzungen der Endphase sind ungezählt. Eine Belastung 
stellte dies dank der Geduld und Toleranz meiner Frau, ihrem Zuspruch und ih-
rer Unterstützung nicht dar. 

München, im Oktober 1997 Peter  Lüdemann 
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DStZ Deutsche Steuerzeitung 
DVB1. Deutsche Verwaltungsblätter 
EFG Entscheidungen der Finanzgerichte (Z) 
EG Europäische Gemeinschaften 
EntwHG Entwicklungshilfegesetz 
EStDV Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
EStG Einkommensteuergesetz 
EStR Einkommensteuer-Richtlinien 
EU Europäische Union 
EuGH Europäischer Gerichtshof 
f. folgende 
FA Finanzamt 
ff.  fortfolgende 
FG Finanzgericht 
FR Finanzrundschau 
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
gem. gemäß 
GewStG Gewerbesteuergesetz 
GG Grundgesetz 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GmbHG Gesetz betreffend  die Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung 
GmbHR GmbH-Rundschau 
GrS Großer Senat des Bundesfinanzhofs 
Halbs. Halbsatz 
HGB Handelsgesetzbuch 
H/H/R Hermann/Heuer/Raupach, Kommentar zur Einkommen-

steuer und Körperschaftsteuer 
Hrsg. Herausgeber 
idR in der Regel 
idS in diesem Sinne 
iE im Ergebnis 
iHv. in Höhe von 
iSv. im Sinne von 
iVm. in Verbindung mit 
JA Juristische Arbeitsblätter 

2 Lüdemann 
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JbFfSt. Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht 
JZ Juristenzeitung 
KG Kommanditgesellschaft 
KÖSDI Kölner Steuer-Dialog 
KritV Kritische Vierteljahreszeitschrift  für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft 
K/S Kirchhof/Söhn, Einkommensteuergesetz Kommentar 
KStDV Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung 
KStG Körperschaftsteuergesetz 
KStR Körperschaftsteuer-Richtlinien 
L/B/M Littmann/Bitz/Meinicke, Kommentar zum Einkommen-

steuerrecht 
MDR Monatschrift  für Deutsches Recht 
mE meines Erachtens 
mwN mit weiteren Nachweisen 
nF neue Fassung 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
NVwZ Neue Zeitschrift  für Verwaltungsrecht 
OFD Oberfinanzdirektion 
OHG Offene  Handelsgesellschaft 
Rdnr. Randnummer 
RIW Recht der internationalen Wirtschaft 
Rspr. Rechtsprechung 
S. Seite 
Sgb. Sozialgerichtsbarkeit (Z) 
Stbg. Die Steuerberatung 
StbJb. Steuerberaterjahrbuch 
str. streitig 
StuW Steuern und Wirtschaft 
UmwG Umwandlungsgesetz 
UmwStG Umwandlungssteuergesetz 
v. vom 
vgl. vergleiche 
VVDStRL Veröffentlichungen  der Vereinigung der deutschen Staats-

rechtslehrer 
WPg. Wirtschaftsprüfung  (Z) 
zB zum Beispiel 
ZGR Zeitschrift  für Gesellschaftsrecht 
ZHR Zeitschrift  für Handelsrecht 
Ziff.  Ziffer 
ZRFG Gesetz zur Förderung des Zonenrandgebiets 



Einleitung 

Die Arbeitsgruppe des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, die 
die endgültige Fassung der GmbH-Novelle vorbereitete, ließ sich dabei von fol-
genden formalen Kriterien leiten: 

„Ein Paragraph sollte nicht mehr als drei Absätze haben, ein Absatz nicht mehr als 
drei Sätze, ein Satz nicht mehr als drei Zeilen"1. 

Der am 29. 8. 1980 in Kraft  getretene § 15a EStG kann wohl mit Recht als 
signifikantes Beispiel für eine Gesetzgebung gelten, die diese an Übersichtlich-
keit und Verständlichkeit ausgerichteten Maßstäbe ignoriert. Er besteht in seiner 
heutigen Fassung aus fünf  Absätzen mit insgesamt 17 Sätzen und 649 Wörtern. 
Die Frage nach der Notwendigkeit einer solch komplexen Regelung erscheint 
daher schon aus diesem Grund berechtigt2. 

§ 1 Problemstellung 

§ 15a EStG will den Verlustausgleich und -abzug von Kommanditisten und 
vergleichbaren anderen Unternehmern unabhängig von der realisierten Ein-
kunftsart  beschränken. Ihr Anteil am Verlust der Gesellschaft soll grundsätzlich 
nur in Höhe ihrer geleisteten Einlage oder einer bestehenden Außenhaftung an 
der steuerlichen Verlustberücksichtigung teilnehmen. Darüber hinausgehende 
Verlustanteile sollen lediglich zur Verrechnung mit späteren Gewinnen aus der 
selben Beteiligung zur Verfügung stehen. Mindert sich der Kapitaleinsatz bzw. 
der Haftungsumfang  des Gesellschafters,  wird ein darauf basierender Verlust-
ausgleich oder -abzug vorangegangener Veranlagungszeiträume im Jahr der 
Minderung revidiert. So „einfach" dies abstrakt noch klingen mag: Die Umset-
zung in § 15a EStG erweist sich als ausgesprochen kompliziert. 

§ 15a EStG stand allerdings nicht nur wegen seiner Länge, sondern vor allem 
wegen seiner als mißglückt empfundenen Ausgestaltung in der Kritik, bei der 
mit harten Worten nicht gegeizt wurde. Die Bezeichnungen reichten von 

1 Vgl. Bericht des Abgeordneten Helmrich, Stenographisches Protokoll über die 90. 
Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, 8. Wahlperiode, vom 27. 2. 
1980, S. 35. 

2 Vgl. Knobbe-Keuk,  „Unternehmenssteuerrecht", 488: „Muß das sein?" 

2* 
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„Mißgeburt"3 bis hin zum „Erklärungsirrtum" 4. Der Regelungszweck der Norm 
wurde ebenso in Frage gestellt, wie ihre Verfassungsmäßigkeit5. Sie wird als 
Investitionshemmnis ersten Ranges bezeichnet6 und es wurde versucht, ihren 
Anwendungsbereich auf sogenannte Verlustzuweisungsgesellschaften zu be-
schränken, da sie auch bei auf Gewinn angelegten Kommanditgesellschaften ei-
ne Finanzierung des eingesetzten Kapitals mit der sich aus den Anfangsverlu-
sten ergebenden Steuerersparnis verhindert7. Ebenso wurde eine Streichung we-
gen Überflüssigkeit  gefordert 8. 

Unsicherheiten über die Auslegung und Anwendung der Norm waren und 
sind daher in § 15a EStG nicht bloß theoretischer Natur9. Die Handhabung der 
Norm durch Rechtsprechung und Finanzverwaltung hat im Laufe der letzten 16 
Jahre mehrfach gewechselt. Wurde z.B. anfangs in das Kapitalkonto des Kom-
manditisten iSd. § 15a Abs. 1 Satz 1 EStG auch sein postives und negatives 
Sonderbetriebsvermögen miteinbezogen, so wird seit dem Urteil des BFH vom 
14. 5. 199110, dem die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 20. 2. 1992 gefolgt 
ist11, das Kapitalkonto des Kommanditisten allein nach der Steuerbilanz der Ge-
sellschaft und etwaiger Ergänzungsbilanzen des Gesellschafters bestimmt, was 
allerdings den Streit um die richtige Bestimmung des Kapitalkontos keineswegs 
beendet hat12. 

Die Probleme bei der Anwendung beschränken sich dabei nicht auf einige 
wenige Auslegungsfragen. § 15a EStG verlangt auf allen Anwendungsebenen 
schwierige Zuordnungsentscheidungen, deren Auswirkungen sich wegen seiner 
rechtstechnisch komplexen Ausgestaltung über die Veranlagungszeiträume 
hinweg potenzieren. So nimmt § 15a Abs. 3 EStG für den Fall einer nachträgli-
chen Einlagen- oder Haftungsminderung einen Korrekturzeitraum von elf Jah-
ren in den Blick, für den eine Art nachträgliche Schattenrechnung unter 

3 Vgl. Knobbe-Keuk,  „Kapitalkonto", 2557. 
4 Vgl. Kreile,  „Erklärungsirrtum",  437. 
5 Vgl. statt vieler Jakob,  „Verfassungsmäßigkeit",  887 und Haarmann/Sagasser, 

„Gleichheitssatz", 1692. 
6 Stellungnahme des IDW in IDW-FN 1995, 140. 
7 Vgl. schon Biergans,  „Verluste", 3; und Jakob,  „Verfassungsmäßigkeit",  894. 
8 Vgl. Söffing,  „Gewinnerzielungsabsicht", 132; dagegen Schmidt,  in: ders., § 15a, 

Rdnr. 30 und ν Beckerath/Feddersen,  in: K/S, § 15a, Rdnr. a 497. 
9 So forderten  die an der Ausgestaltung der Norm maßgeblich mitbeteiligten Söf-

fing/Wrede,  „Gesetz", 365 schon kurz nach Inkrafttreten  der Norm 1980 einen klarstel-
lenden BMF-Erl aß zu den in § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG ent-
haltenen Verweisen, nach denen § 15a EStG auf diese Überschußeinkünfte sinngemäß 
anwendbar ist. 

10 BStBl. 1992, 167. 
11 BStBl. I 1992, 123. 
12 Dazu ausführlich § 5 II. 
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„korrigierten" Vorzeichen durchzuführen  ist, um im Jahr der Einlagen bzw. 
Haftungsminderung das von § 15a Abs. 3 EStG gewollte Ergebnis herbeizufüh-
ren13. 

Angesichts der Kontroversen um § 15a EStG ist es nicht verwunderlich, daß 
es für diese Arbeit eine Fülle von Literatur auszuwerten galt. Diese nimmt al-
lerdings in der Regel nur punktuell zu einzelnen Auslegungsfragen Stellung, 
ohne ihre Ergebnisse anschließend wieder in den Gesamtzusammenhang des 
Regelungswerks zu integrieren. Ein geschlossenes, aufeinander abgestimmtes 
Gesamtkonzept zu § 15a EStG fehlt vollständig. Dabei erwächst aus den unter-
schiedlichen Meinungen zu § 15a EStG eine Vielzahl von Kombinationsmög-
lichkeiten und unterschiedlichen Lösungsvarianten für ein und denselben Sach-
verhalt: 

Betrachtet man eine Kommanditgesellschaft, an der neben typischen Kommanditisten 
auch Treugeber via Treuhandkommanditisten beteiligt sind, und nimmt einen Ge-
schäftsverlauf  an, der bei den Gesellschaftern zu negativen Kapitalkonten führt,  kombi-
niert das mit einer später stattfindenden Einlagen- und Haftungsminderung und läßt die 
Gesellschafter nach fünf  Jahren ihren Anteil veräußern bzw. verschenken, lassen sich für 
den einzelnen Gesellschafter mit den verschiedenen Lösungsansätzen in der Literatur bis 
zu 48 unterschiedliche steuerliche Ergebnisse begründen 4. Dabei weichen die mögli-
chen Ergebnisse derart voneinander ab, daß Auslegungsfragen des § 15a EStG für die 
betroffene  Gesellschaft durchaus existentielle Bedeutung erlangen können. 

Die meist nur zu punktuellen Auslegungsfragen entwickelten Ansichten, so-
wie die fehlende Vernetzung der Einzelprobleme des § 15a EStG begründen ei-
ne fast schon babylonische Verwirrung im Umgang mit § 15a EStG. Von Seiten 
der steuerberatenden Berufe erntet man auf Nachfrage nur die flehentliche Bitte 
nach Abschaffung,  aber auch seitens der Finanzverwaltung wird eine gewisse 
Ratlosigkeit im Umgang mit der Norm nicht geleugnet. 

Auch wenn die vorliegende Arbeit versucht, eine komplette Übersicht über 
den Meinungsstand zu § 15a EStG zu geben, und die dabei auftretenden Pro-
bleme auf einer einheitlichen Auslegungsbasis zu lösen, bezieht sie ihre Recht-
fertigung nicht nur aus praktischen Erwägungen. Denn auch die gründlichste 
Analyse von § 15a EStG vermag dessen immanente und konzeptionell beding-
ten Wertungswidersprüche nur aufzuzeigen, aber nicht zu überwinden. Mit 

13 Dazu ausführlich § 6 II. 
14 Ein solches Beispiel läßt sich allerdings sprachlich und optisch nicht mehr vermit-

teln. Um die Auswirkungen der verschiedenen Ansichten auf das steuerliche Ergebnis 
im Rahmen des § 15a EStG zu veranschaulichen, findet sich jedoch in der Einleitung 
des § 4 der Arbeit ein Beispiel, daß sich auf einen Kommanditisten und zwei Geschäfts-
jahre, sowie wenige Auslegungsfragen beschränkt. Dazu werden die dann bereits denk-
baren acht verschiedenen steuerlichen Ergebnisse wiedergegeben. Selbst diese „redu-
zierte" Veranschaulichung dürfte jedoch bereits an die Grenzen der Nachvollziehbarkeit 
stoßen. 


